
Konzessionsvertragserneuerung AEW

Konzessionsvertragserneuerung
Stand 29.01 .2025

Nachfolgend werden die Anpassungen des Standardvertrages von 2007 mit der neuen Vorlage dargestellt und erläutert.

1. Allgemeines

Dieser Konzessionsvertrag regelt die Sondernut—

zung von öffentlichem Grund und Boden durch die

AEW

o für die Erstellung, den Betrieb, die Belassung

und den Unterhalt von sämtlichen Bauten und

Anlagen im Zusammenhang mit der Verteilung

elektrischer Energie;
o für die Belieferung von Endkunden mit elektri—

scher Energie und die Erbringung weiterer, da-

mit zusammenhängender Dienstleistungen, wie

z.B. Datenübertragung usw. im Rahmen der ge—
setzlichen Grundlagen und der technischen

Möglichkeiten;
o sowie die öffentliche Beleuchtung auf dem Ge—

‚biet der Gemeinde (Option).

2.2 Lieferpflicht

Die AEW verpflichtet sich, im Rahmen der gesetzli—
chen Grundlagen, soweit technisch möglich und
wirtschaftlich zumutbar, der Gemeinde und den
einzelnen Endkunden für ihre eigenen Bedürfnisse
die nachgefragte elektrische Energie im Versor—

gungsgebiet zu liefern. Massgebend sind dabei je-
weils die Reglemente und Bedingungen der AEW
für die Energieabgabe (Abgabereglemente bzw.
Allgemeine Geschäftsbedingungen) und für den
Netzanschluss (Anschlussreglemente für den An—
schluss an das Hoch— und Niederspannungsnetz

1. Allgemeines

Dieser Konzessionsvertrag regelt die Sondernut-

zung von öffentlichem Grund und Boden durch

die AEW

o für die Erstellung, den Betrieb, die Belassung und

den Unterhalt von sämtlichen Bauten und Anla-

gen im Zusammenhang mit der Verteilung elektri-

scher Energie;

o für die Belieferung von Endkunden mit elektri-

scher Energie und die Erbringung weiterer,

damit zusammenhängender Dienstleistungen,

wie z.B. Datenübertragung usw. im Rahmen der

gesetzlichen Grundlagen und der technischen

Möglichkeiten.

Der Dienstleistungsvertrag zur öffentlichen Be—

leuchtung bildet nicht mehr einen Anhang zum

Konzessionsvertrag, sondern wird in einem

separaten Vertrag geregelt, da die öffentliche
Beleuchtung nicht Teil des Konzessionsver-
hältnisses ist.

2.2 Lieferpflicht

Die AEW verpflichtet sich, im Rahmen der gesetzli-
chen Grundlagen (insb. Art.5 Abs.2 und Art. 8

StromVG) der Gemeinde und den einzelnen End-

kunden für ihre eigenen Bedürfnisse die nachge-

fragte elektrische Energie im Versorgungsgebiet zu

liefern. Massgebend sind dabei jeweils die Regle—

mente und Bedingungen der AEW für die Energie—

abgabe (Abgabereglemente bzw. Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen) und für den Netzanschluss

(Anschlussreglemente für den Anschluss an das

Durch das StromVG wurden die Vorgaben
zum Betrieb eines leistungsfähigen Netzes
und der Grundversorgung geregelt.
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der AEW bZW- allgemeine GeSChäftSbedingUngen)- Hoch- und Niederspannungsnetz der AEW bzw. all-
Dam't riChtet SiCh daS ReChtsverhältniS ZWiSChen

der AEW und den Endkunden ausschliessüch nach
gemeine Geschäft$bedingungen). Damlt richtet sich

das Rechtsverhältnis zwischen der AEW und den
diesen Bestimmungen

Endkunden ausschliesslich nach diesen Bestimmun-

gen.

2.4 Qualität,Versorgungssicherheit

Die AEW betreibt die Elektrizitätsnetzinfrastruktur
gemäss den gesetzlichen Grundlagen.
Sie verpflichtet sich zudem, branchenübliche Nor-

men zur Qualitätssicherung einzuhalten und gegen
diesbezügliche Verstösse durch Kunden aktiv vor-

zugehen.

2.5 Öffentliche Beleuchtung (optional)
Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung fin-

det sich die Öffentliche Beleuchtung im Eigen-
tum der Gemeinde und wird von Dritten unter-

halten.

Die AEW versorgt die Gemeinden im Versorgungs—

gebiet mit öffentlicher Beleuchtung gemäss derje-

weils gültigen Vereinbarung für die öffentliche Be-

leuchtung im Anlagencontracting.

Dieser Vertragspunkt gilt nur für diejenigen Ge—

meinden, die diese Dienstleistung beanspruchen

(optional). Eine allfällige Ergänzung dieses Ver—

trags und die entsprechenden Anhänge des Anla—

gencontractings Offentliche Beleuchtung bleibt vor-

behahen.

2.4 Qualität,Versorgungssicherheit

Die AEW betreibt die Elektrizitätsnetzinfrastruktur

gemäss den gesetzlichen Grundlagen.

Sie verpflichtet sich branchenübliche Normen zur

Qualitätssicherung einzuhalten.

Die AEW ist von Gesetzes wegen dazu ver—

pf'iChtet SO‘Che verstösse gegen QUa'itätSVor‘
gaben zu ahnden.

Entfällt, dadurch verschiebt sich im Anschluss die

Nummerierung in Kapitel 2 bei der Unterkapiteln um

eins.

;Öf'fentliche Beleuchtung ist nicht mehr Teil des

Konzessionsvertrages
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2.7 Ausbau der Verteilanlagen innerhalb der 2.6 Ausbau der Verteilanlagen innerhalb der Hier wurde der Hinweis auf die AGB aufge-
Bauzone Bauzone nommen, welche natürlich auch den gesetzli—

Innerhalb der Bauzonen erfolgt der Ausbau der An— Innerhalb der Bauzonen erfolgt der Ausbau der An- Chen vorgaben entSpreChen'

lagen koordiniert im Rahmen der Erschliessungs— lagen koordiniert im Rahmen der Erschliessungspla-

planung und Erschliessungspflicht nung und Erschliessungspflicht (StromVG; Art. 5).

lm Weiteren gelten die allgemeinen Geschäftsbedini;

gungen der AEW Energie AG in derjeweils gültigen
Version.

2.8 Ausbau der Verteilanlagen ausserhalb der
Bauzone

Zum Neubau bzw. zur Erweiterung bestehender
Anlagen ausserhalb der Bauzone ist die AEW nur
verpflichtet; wenn die Gemeinde mit dem An-
schluss einverstanden ist oder wenn wichtige
Gründe (wie Siedlungsbauten oder Bauten im öf-
fentlichen Interesse) dies erfordern. In jedem Falle
ist die übliche Verzinsung und Amortisation der
Neuanlagen sicherzustelleng'f

2.7 Ausbau der Verteilanlagen ausserhalb der
Bauzone

Zum Neubau bzw. zur Erweiterung bestehender An—
lagen ausserhalb der Bauzone ist die AEW
nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ver-

pfiichtet (StromVG; Art. 5). im Weiteren gelten die
allgemeinen Geschäftsbedingungen der AEW Ener-
gie AG in derjeweils gültigen Version.

Hier wurde der Verweis auf das StromVG auf-

genommen, in welchem dies nun geregelt ist

mit dem Hinweis aUf die AGB¥ we'Che natÜrÜCh
auch den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Der letzte Satz ist hinfällig, da auch dies mitt-

lerweile mit dem StromVG und der Anlagen—
Vermögensverzmsung abgedeCkt iSt-

3.4 Anlageneigentum 3.4 Anlageneigentum Die öffentliche Beleuchtung ist nicht mehr Teil

Die von der AEW auf dem Gebiet der Gemeinde Die von der AEW auf dem Gebiet der Gemeinde er— dieses vertrages-
erstellten und/oder betriebenen Leitungen und An- stellten und/oder betriebenen Leitungen und Anla—
lagen (inklusive der optionalen öffentlichen Be- gen usw. stehen im ausschliesslichen Eigentum der
leuchtung) usw. stehen im ausschliesslichen Eigen- AEW (vgl. Art. 676 ZGB).
tum der AEW (vgl. Art. 676 ZGB).

3ft

3.5 Rechtsnachfolge

Die Parteien sind unterAnzeige berechtigt, diesen
Vertrag auf einen Rechtsnachfolger zu
übertragen.

3.5 Rechtsnachfolge

Die Parteien sind unterAnzeige berechtigt, diesen
Vertrag auf einen Rechtsnachfolger zu
übertragen (z.B. an eine allfällige durch eine Fusion
entstehende neue Gebietskörperschaft).

Klarstellung mittels Fallbeispiel bei Gemein-
defUSionen-
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4. Entschädigung

Die AEW vergütet der Gemeinde die hievor erteil-

ten ausschliesslichen (Sondernutzungs—)Rechte ge—
mäss dem einen integrierenden Bestandteil dieses
Vertrages bildenden Anhang 2 (Entschädigungsre—

gelung).

Vertragsvorlage 2025

4. Entschädigung

Die AEW erhebt bei den Endverbrauchern im Gebiet

der Einwohnergemeinde Name Gemeinde für die

hiervor erteilten (Sondernutzungs—)Rechte eine Kon—

zessionsabgabe gemäss dem einen integrierenden

Bestandteil dieses Vertrages bildenden Anhang 2

(Entschädigungsregelung) und vergütet diese an die

Gemeinde. Der Schuldner der Abgabe ist der End—

verbraucher.

Sollte aus Gründen, welche die AEW nicht zu vertre—

ten hat, die Erhebung der Abgabe bei den Endver—

brauchern ganz oder teilweise unmöglich sein bzw.

untersagt werden, so ist die AEW für die Beanspru—

chung des öffentlichen Grunds und Bodens zu kei—

ner Abgabe an die Gemeinde
verpflichtet.

Sollte die AEW durch eine Verwaltungs— oder Ge—

richtsbehörde verpflichtet werden, Abgaben ganz
oder teilweise an Endverbraucher zurückzuerstat—

ten, muss die Gemeinde die AEW vollumfänglich

schadlos halten, indem sie der AEW den zurückzu—

erstattenden Abgabebetrag im entsprechenden Um—

fang zurückerstatten muss.

5.2 Informations- und Konsultationsrechte so-

wie -pflichten

Die Parteien verpflichten sich, sich gegenseitig und

von sich aus im Voraus über alle relevanten Mass—

nahmen, Änderungen, Planungen jeglicher Art (wie
Orts—, Gestaltungs—, Landumlegungs—, Uberbau—

ungsplanungen, Strukturanpassungen bei der Netz—

ebene 5 usw.) zu informieren und darüber, welche

Auswirkungen diese nach sich ziehen (soweit daten—

schutzrechtlich zulässig).

5.2 Informations- und Konsultationsrechte so-

wie -pflichten

Die Parteien verpflichten sich, sich gegenseitig und
von sich aus im Voraus über alle relevanten Mass—
nahmen, Anderungen, Planungen jeglicherArt (wie
Orts—‚ Gestaltungs—, Landumlegungs—, Uberbau—
ungsplanungen usw.), welche Auswirkungen nach
sich ziehen, soweit datenschutzrechtlich zulässig
zu orientieren.

Erläuterungen

Die Höhe der Konzessionsgebühr wird von der

Einwohnergemeinden, nicht von der AEW,

festgelegt. AEW erhebt diese Abgabe bei den

Endverbrauchern über die Stromrechnung. Sie

zahlt die Abgaben an die Einwohnergemein—

den aus.

AEW muss sicherstellen, dass das finanzielle

Risiko betreffend von der Gemeinde festgeleg-

ten Abgaben, die bspw. gegen das Legalitäts—

prinzip oder das Kostendeckungs— und Aquiva-

lenzprinzip verstossen und in der Folge als zu

hoch beurteilt werden, nicht von derAEW ge-
tragen wird. Als Beispiel dafür wird auf BGE

143 ll 283 verwiesen.

Sollte daher eine Rückerstattung von für zu

hoch beurteilten Abgaben an die Endverbrau—

cherinnen und Endverbraucher notwendig

sein, hat die Einwohnergemeinde die Pflicht,

AEW für sämtliche aus der Rückvergütung

entstehenden Kosten schadlos zu halten.

Umformulierung und Aufnahme des Themas

von Verschiebungen betreffend der Mit—

telspannungsebene (Netzebene 5).
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Die Parteien verpflichten sich, gegenseitig Einblick Die Parteien verpflichten sich, gegenseitig Einblick Nachfolgeorganisation der IGD ist die PGA.
in die Werkleitungskataster zu gewähren und da— in die Werkleitungskataster zu gewähren und davon
von auf Verlangen kostenlos Auszüge, soweit vor— auf Verlangen kostenlos Auszüge, soweit vorhanden
handen in digitaler Form, zu erstellen. in digitaler Form, zu erstellen.

Die Gemeinde verpflichtet sich im Rahmen des Da— Die Gemeinde verpflichtet sich im Rahmen des Da—
tenschutzes, der AEW zur Pflege des Kundenstam— tenschutzes, der AEW zur Pflege des Kundenstam—

mes Mutationen (Adress- und Namensänderungen) mes Mutationen (Adress— und Namensänderungen)
der Einwohnerkontrolle zu melden. Weiter ver— der Einwohnerkontrolle zu melden. Weiter verpflich-

pflichtet sich die Gemeinde, die für die Gewährleis— tet sich die Gemeinde, die für die Gewährleistung

tung der Energieversorgung und für den Betrieb der Energieversorgung und für den Betrieb der Er—
der Erschliessungsanlagen notwendigen Planungs— schliessungsanlagen notwendigen Planungswerte
werte und statistischen Angaben zu liefern. und statistischen Angaben zu liefern.
Die AEW hält der Gemeinde die allgemeinen Ge- Die AEW hält der Gemeinde die allgemeinen Ge—
samtdaten der Energieversorgung in ihrem Ho- samtdaten der Energieversorgung in ihrem Hoheits-
heitsgebiet zur Verfügung. gebiet zur Verfügung.
Bei der Festlegung der Konditionen und Preise für Bei der Festlegung der Konditionen und Preise für
Elektrizitätslieferungen hat die Gemeinde über de- die Stromversorgung wird die PGA angehört. Die
ren Verbandsorgan (IGD) ein lVlitspracherecht (An— Autonomie der AEW bei der Festlegung der Konditi-
hörung). Die Autonomie der AEW bei der Festle- onen und Preise bleibt jedoch von dieser Bestim—

gung der Konditionen und Preise bleibtjedoch von mung unberührt.
dieser Bestimmung grundsätzlich unberührt.

6.3 Vertragsdauer 6.3 Vertragsdauer Neu wird standardmässig 25 Jahre vorge—

Dieser Vertrag dauert 20 Jahre, d.h. bis zum 30.
September 2027.

Dieser Vertrag dauert 25 Jahre, d.h. bis zum 31. De-
zember 2OXX.

SCh'aQen- Hier Steht e5 jedOCh den Gemein‘
den frei, die Laufzeit festzulegen. Die AEW

schlägt eine Laufzeit von 20-30 Jahren vor.

6.4 Kündigungsfrist

Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer zwei-

jährigen kündigungsfrist schriftnch auf Ende eines
Jahres gekündigt werden, erstmals per 30. Sep-
tember 2025, wobei das Kündigungsschreiben vor
Beginn der Kündigungsfrist im Besitz der anderen
Vertragspartei sein muss. lm Falle eines Zusam-
menschlusses mit anderen Gemeinden kann dieser

6.4 Kündigungsfrist

Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer zweijäh-
rigen kündigungsfrist schriftlich auf Ende eines Jah—
res gekündigt werden, erstmals per 31. Dezember
20XX auf den 31. Dezember 20XX, wobei das Kün-
digungsschreiben vor Beginn der Kündigungsfrist im
Besitz der anderen Vertragspartei sein muss.

Wir haben bei Fusionen und Netzverkäufen
feStgeSteHt dass die KündigungsfriSt mit 12
Monäten knapp bemessen ist. Die Abwicklung
des UbergabeprozesseS iSt niCht ZU unter-
SChätzen- AUS diesem Grund SChlagen Wir nun
eine Veriängerie KÜndigUngSfriSt VOF- Da die
Laufzeiten auf das Kalenderjahr angepasst
werden, werden die Kündigungsfristen gleich-
gezogen (per Ende Jahr).
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Vertrag seitens der Gemeinde einmalig innert ei- Im Falle eines Zusammenschlusses mit anderen

nem Jahr nach voiizogenem Gemeinden kann dieser Vertrag seitens der Ge-

Zusammenschluss unter Einhaltung einer Kündi- meinde einmalig innert einem Jahr nach vollzoge-

gungsfrist von 12 Monaten auf Ende September nem Zusammenschluss unter Einhaltung einer Kün-

gekündigt werden. digungsfrist von 36 Monaten auf Ende Jahr gekün-
digt werden.

6.8 Vertragsbestandteile und Rangordnung 6.8 Vertragsbestandteile und Rangordnung Da die öffentliche Beleuchtung nicht mehr Teil

Rechte und Pflichten beider Parteien richten sich Rechte und Pflichten beider Parteien richten sich des Konzessionsvertrages ist, fällt dieser An—

nach den folgenden integrierenden Vertragsbe- nach den folgenden integrierenden Vertragsbe- hang weg.

standteilen in der nachstehenden Rangordnung, standteilen in der nachstehenden Rangordnung, die

die bei Widersprüchen gilt: bei Widersprüchen gilt:
1. Der Text des vorliegenden Konzessionsvertra-

‘l. Der Text des vorliegenden Konzessionsvertrags

ges 2. Anhang 1: Versorgungskarte gemäss Art. 2.3

2. Anhang 1 (Versorgungskarte gemäss Art. 2.3 hiervor

hievor, wenn vorhanden) 3. Anhang 2: Entschädigungsregelung gemäss Art.

3. Anhang 2 (Entschädigungsregelung gemäss Art. 4 hiervor

4 hievor)
4. Anhang 3 (Vereinbarung für die öffentliche Be-

leuchtung im Anlagencontracting, sofern die öffent—

liche Beleuchtung gewünscht wird)

6.9 Streitigkeiten/Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Aarau.

Alle aus der Interpretation oder Anwendung dieses
Vertrages entstehenden Differenzen werden, so—

fern sich die Parteien nicht innerhalb von vier Wo-

chen seit schriftlichem Antrag einer Partei auf Ein—

setzung eines Schiedsgerichtes einigen können,

durch die ordentlichen Gerichte behandelt.

Sofern sich die Parteien auf ein Schiedsverfahren
einigen, gelangt das Konkordat über die Schieds-

gerichtsbarkeit zur Anwendung.

Während der Austragung von Streitigkeiten sind die
Pflichten aus diesem Vertrag fortzuführen.

6.9 Streitigkeiten/Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Aarau.

Alle aus der Interpretation oder Anwendung dieses
Vertrages entstehenden Differenzen werden, sofern
sich die Parteien nicht innerhalb von vier Wochen
seit schriftlichem Antrag einer Partei auf Einsetzung
eines Schiedsgerichtes einigen können, durch die
ordentlichen Gerichte behandelt.
Sofern sich die Parteien auf ein Schiedsverfahren
einigen, ist auf das Schiedsverfahren Art. 353 ff.

ZPO anwendbarä
Während der Austragung von Streitigkeiten sind die

Pflichten aus diesem Vertrag fortzuführen.

Vorliegend ist davon auszugehen, dass der

Vertrag überwiegend öffentlich-rechtlicher Na-

tur iSt der Beurtei'ung durCh das kantonéle
V?W_Valtun959e_ricm unterliegt-„JedOCh W'rd

'

W'e 'n KonzeSS‘onsvemagen Ubl'Ch we'terhin

die MÖQIiChkeit V'Orlgesehenf Über ein SChideS"

Verfahren e'_ne Em'Qung ZW'SChen den Per“
teien zu erZlelen. Diese Form muss Jedoch
V0“ den Parteien aktiv QeWäh't werden—


